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Vorwort 

 

Frau Kati Storl war Studentin an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Univer-

sität Potsdam und legte im Wintersemester 2007/2008 ihre Diplomarbeit im Studiengang der Ver-

waltungswissenschaften zum Thema „Bürgerbeteiligung in kommunalen Zusammenhängen“ vor. In 

dieser Arbeit befasst sie sich insbesondere mit den Instrumenten und deren Wirkungen von Bürger-

partizipation an Fallbeispielen aus dem Land Brandenburg. Dabei setzt sich die Autorin zum Ziel, 

entlang neuer Rahmenbedingungen den Wandel von Bürgerbeteiligungsverfahren zu dokumentie-

ren. Frau Storl veranschaulicht, dass Bürger, Kommunalpolitiker wie auch die Kommunalverwaltung 

bei der Wahl von einzelnen Instrumenten zur Herbeiführung von Entscheidungen nicht nur eindi-

mensional agieren können.  

 

Ausgehend von der Begriffsklärung „Bürgerbeteiligung“ werden die Modifikation der Rahmenbe-

dingungen (Wandel und Lebensstile, Legitimationsprobleme und Veränderungen im kommunalen 

Selbstverständnis) diskutiert. Ebenso wird die Vielfalt der Beteiligungsformen systematisiert nach 

Rechtsquellen, Rechtsstatus, Zweipoligkeit, Impulsgebung und Demokratiegehalt sowie Thematik 

und Aktionsradius vorgestellt. Einzelne und hier insbesondere unkonventionelle Methoden und 

Verfahren der Bürgerbeteiligung werden durch die Autorin untersucht. Diese Untersuchung hat  

einen eindeutigen Praxisbezug, denn die Zusammenstellung orientiert sich an Beispielen aus dem 

kommunalen Alltag von Brandenburg. Ebenso werden die Anforderungen herausgearbeitet, die zur 

erfolgreichen Umsetzung von Beteiligungsinstrumenten erfüllt sein sollten. Hier schließt die Autorin 

eine Debatte zu den Anforderungen an die Akteure „Bürger“, „Politik“ und „Verwaltung“ für eine 

erfolgreiche Bürgerbeteiligung an. Schlüssig weist Frau Storl darauf hin, dass die von ihr formulier-

ten Handlungsempfehlungen keinen Königsweg für alle Kommunen zur Erreichung einer optimalen 

Bürgerbeteiligung und die Lösung aller kommunalen Beteiligungsprobleme darstellen. Sie plädiert 

sehr überzeugend für die Erarbeitung eines „ortsbezogenen Beteiligungskonzeptes“.    

 

Wir hoffen, dass die Ergebnisse dieser Arbeit von Frau Storl auf das Interesse der kommunalen Pra-

xis stoßen. Frau Storl sei für ihren Beitrag im KWI-Arbeitsheft 15 herzlich gedankt. 

 

 

Dr. C. Büchner 

Geschäftsführende wiss. Mitarbeiterin des KWI 
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Sag es mir – und ich werde es vergessen

Zeig es mir – und ich werde mich daran erinnern

Beteilige mich – und ich werde es verstehen

Lao Tse
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I Zielstellung - all politics is local

Auf  keiner anderen staatlichen Ebene sind die Folgen von Entscheidungen so unmittelbar für die

Bürger spürbar und auf  keiner anderen Ebene sind aber auch die Wirkungsmöglichkeiten für den Bürger

so groß, wie bei der Gestaltung des direkten Lebensumfeldes in der Kommune. Dabei kann die lokale

Entscheidungsfindung sehr komplexe Strukturen annehmen, so dass die Begründung für eine

Entscheidung immer diversifizierter wird. Damit steigen auch die Sensibilität der Bürger und deren

Erwartung an Qualität und Beteiligung von Entscheidungen. Der Bedarf  an Einbindung von lokalem

Wissen, sowie Zustimmung und Mitwirkung, treiben die Bürgerbeteiligung voran, denn sie wird als

Chance gesehen, die parlamentarische Demokratie zu beleben und zu ergänzen. Auch aus normativen

Prinzipien der Volkssouveränität und Responsivität1 der Regierenden gegenüber den Regierten ergibt

sich der Anspruch, einem breiteren Teil der Bürgerschaft, durch eine Erweiterung der

Beteiligungsmöglichkeiten, die Chance zu geben, ihren politischen Forderungen mehr Gehör zu

verschaffen, größeren Einfluss auf  politische Entscheidungen zu gewinnen und politische

Handlungskompetenzen zu erwerben.

In der vorliegenden Diplomarbeit wird ein Ausschnitt aus dem Methodenspektrum der Bürgerbeteiligung

untersucht. Dabei soll deutlich werden, dass entlang neuer Rahmenbedingungen, Ziele oder

gesellschaftlicher Veränderungen auch der Einsatz von Bürgerbeteiligungsverfahren einem Wandel

unterliegt. Diese Arbeit veranschaulicht, dass sowohl Bürger, Kommunalpolitiker als auch die

Kommunalverwaltung bei der Wahl von einzelnen Instrumenten, zur Herbeiführung von

Entscheidungen, nicht nur eindimensional agieren können. Sie können mit dem Hintergrundwissen

der unterschiedlichen Beteiligungsmöglichkeiten konkret die größtmögliche Konsequenz durch eine

gezielte Instrumentwahl erzeugen. Die Konsequenzen können dabei eine breite Akzeptanz von

Entscheidungen bis hin zur Legitimation von politischen Akteuren sein. Dabei wird hervorgehoben,

dass Beteiligungsverfahren mit Elementen der kooperativen Zusammenarbeit ergänzt und damit die

Beteiligungsprozesse Konsensorientiert ausgerichtet werden können, wenn bestimmte Anforderungen

an Verwaltung, Politik und Bürger erfüllt sind. Im Zentrum der Auseinandersetzung, mit den einzelnen

Instrumenten und der Wirkung einer erweiterten politischen Beteiligung, steht die Wahrung oder

Verbesserung der Qualität der kommunalen Demokratie, die Öffnung von Kommunikationswegen bis

hin zur Entwicklung einer Beteiligungskultur.

1 Mit dem Begriff  der Responsivität ist die Rückkopplung des politischen Handelns, der Repräsentanten an die

Interessen der von ihnen repräsentierten Menschen gemeint.
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II Vorgehensweise

In Kapitel 1 wird der Begriff  der Bürgerbeteiligung erläutert, abgegrenzt und die Verwendung in der

vorliegenden Arbeit festgelegt. Anschließend enthüllt ein Blick in die Vergangenheit die Entwicklung

der Bürgerbeteiligung und folgt der historischen Entwicklung bis zur heutigen Verankerung im Gesetz.

Wie die neuen gesellschaftspolitischen Ziele den Veränderungsprozess formten, wird in Kapitel 2

beleuchtet. Dabei werden folgende Fragen näher erläutert: Sind diese Bestrebungen Konsequenzen

der Veränderung und Pluralisierung der Werte, Milieus und Lebensstile? Sind Unzufriedenheiten mit

der repräsentativen Demokratie allgemein im Kontext mit der Partei- und Politikverdrossenheit und

abnehmender Wahlbeteiligung gleichzusetzen? Hat sich auch das Selbstverständnis von Bürgern und

Staat in den vergangenen Jahren gewandelt? Nach der Bestandsaufnahme von kommunal-administrativen

sowie bürgerschaftlichen Defiziten, werden aus unterschiedlichen Perspektiven die einzelnen

Veränderungen aufgezeigt.

In Kapitel 3 werden die einzelnen Beteiligungsmöglichkeiten in den Kontext von differenzierten

Blinkwinkeln gesetzt. So kann der Leser in den anschließenden Kapiteln schlüssiger nachzuvollziehen,

auf  welche Grundlagen sich die einzelnen Formen stützen, welche spezifischen Anforderungen erfüllt

sein müssen und vor allem, wie sich die Durchsetzbarkeit der einzelnen Instrumente gestaltet.

Ist das Fundament in Form einer umfassenden Bürgerinformation gegossen, können schließlich auch

die einzelnen konventionellen Beteiligungsformen darauf  aufgebaut werden. In Kapitel 4 werden die

klassisch verfassten Beteiligungsbausteine vorgestellt, die ihre Verankerung im Gesetz finden. Aufgrund

aktueller Bestrebungen in Brandenburg wird insbesondere bei Bürgerbeteiligung durch Wahlen sowie

bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid auf  den Novellierungsentwurf  der Kommunalverfassung

eingegangen. Ob die Bürger des Landes Brandenburg von ihren direkten Einflussmöglichkeiten

Gebrauch machen, wird exemplarisch veranschaulicht.

Die Palette unkonventioneller Methoden und Verfahren ist groß und je nach Akzentuierung zielen

diese Formen auf  unterschiedliche Schwerpunkte. Aus dem umfangreichen Angebot wird in Kapitel 5

eine exemplarische Auswahl getroffen. Es wurden bei der Auswahl bevorzugt die informellen Instrumente

gewählt, die im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Studie von Frank Baumann und Malte Detlefsen

hinsichtlich ihrer Zielstellung und konzeptionellen Änderungen bereits einer Analyse durchliefen.
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1949 ein Ost-West-Gefälle, in der Realisierung von unmittelbarer Bürgerbeteiligung, was bis in die 90er

Jahre bestehen blieb (Knemeyer 1995: 42).

Abbildung 2: Besatzungszonen, 1945-1949

Während 1946 in der Bayrischen Verfassung im Art. 11 Absatz 2 die Formulierung „Die Gemeinden

sind ursprüngliche Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechts. Sie haben das Recht, ihre eigenen

Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze selbst zu ordnen und zu verwalten, insbesondere ihre

Bürgermeister und Vertretungskörper zu wählen“ verankert wurde, konnte sich in den Kommunen der

sowjetischen Besatzungszone keine Selbstverwaltung entfalten. In den drei Bezirken (Cottbus, Frankfurt

und Potsdam), die 1952 an die Stelle des Landes Brandenburg traten, bestand das Verwaltungssystem

aus 38 Kreisen, 6 kreisfreien Städten und fast 8.000 Gemeinden. Fest eingebaut in das System des

„demokratischen Zentralismus“ und als „örtliche Organe der Staatsmacht“, bestand faktisch eine

staatliche Verwaltung (Büchner/ Franzke 2002: 24).

Durch weitreichende gesellschaftliche und politische Veränderung nach dem Zweiten Weltkrieg,

verbesserten sich in den alten Bundesländern zunehmend die Voraussetzungen für eine stärkere

Mitwirkung der Bürger an der Gestaltung der Politik (Gabriel 2002: 123). Seit den 50er Jahren wurden

ein wachsender Partizipationsbedarf, ein zu-nehmendes politisches Interesse, ein gestiegenes

staatsbürgerliches Selbst-bewusstsein und eine breite Akzeptanz demokratischer Prinzipien indiziert

(Gabriel 2002: 123). Die Grundlagen zur partizipativen Öffnung des politischen Systems waren damit

vorhanden.
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Seit den 60er Jahren haben sich die politischen wie gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der

Partizipation in Deutschland stark verändert. Diese Veränderungen haben ihre Wurzeln zum großen

Teil in den Forderungen der Bürger nach mehr Beteiligung an politischen Entscheidungen. In den 70er

Jahren fand schließlich eine partizipatorische Umbildung statt. Als maßgebliche Ursachen werden in

der Literatur am häufigsten folgende Erklärungsfaktoren genannt: ein Generationenaustausch, der

Wertewandel, die Bildungsexpansion, der wachsende Staatsinterventionismus und ein abnehmendes

Vertrauen in die Fähigkeit der Politiker, die anstehenden Probleme zu lösen (Gabriel 2002: 122).

Die Rechtfertigungsgründe einer reinen Repräsentativdemokratie und damit skeptischen bis ablehnenden

Haltung gegenüber einer Öffnung der Gemeindeverfassung, stützen sich im Wesentlichen auf  drei

Argumente. Immer wieder wurde auf  die negativen Erfahrungen mit den direktdemokratischen

Einrichtungen der Weimarer Verfassung verwiesen, die als „Prämie für Demagogen“ gewirkt hatte.4

Daneben wurden Zweifel an der politischen Reife und Urteilsfähigkeit der Bevölkerung vorgetragen,

die nicht dazu in der Lage sei, komplexe kommunalpolitische Sachfragen zu durchschauen, sich ein

begründetes Urteil über diese Frage zu bilden und dementsprechend eine sachgerechte Entscheidung

zu treffen (Graf  Vitzhum/Kämmerer 2000: 20ff). Schließlich wurde auch die organisatorische

Notwendigkeit einer Arbeitsteilung zwischen der Bevölkerung und der politischen Führung betont, in

welcher der Bevölkerung die Aufgabe der Interessenartikulation und der Auswahl politischen

Führungspersonals zugedacht, den kommunalen Organen dagegen das Recht zur verbindlichen

Entscheidung über kommunale Sachfragen vorbehalten war (Gabriel 2002: 122).

4 Die Formulierung entstammt von Theodor Heuss in den Beratungen des Parlamentarischen Rates 1948/ 1949. Die

Freiheitsvorstellung von Heuss war bürgerlich, fast biedermeierlich geprägt oder vielleicht sogar schon wieder modern, da

Ehrenamt und schlanke Verwaltung zu Begriffen wurden. Die Demokratie allerdings sah Heuss als Lebensform und nicht

nur als politisches Gefüge. Der Aussage „der Staat ist um des Menschen willen da“ würde Heuss nicht uneingeschränkt

zustimmen. Der Staat habe auch als Institution eine eigene Bedeutung und Würde. Gegen plebiszitäre Rechte hegte der

erste Bundespräsident eine große Abneigung, da er in ihnen eine Prämie für Demagogen sah. (http://www.stiftung-

heuss-haus.de/ Stand: 01.08.2007)
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Nach der friedlichen Revolution Ende 1989 und mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik

Deutschland am 03. Oktober 1990 fand auch in Brandenburg der demokratische Umgestaltungsprozess

statt. Verfassungsrechtliche Grundlagen für die Landes- und Kommunalebenen wurden verabschiedet

und entsprechende Verwaltungsstrukturen geschaffen (Büchner/Franzke 2002: 25). Den Gemeinden

und Gemeindeverbänden sicherte die Verfassung des Landes Brandenburg das Recht auf

Selbstverwaltung zu. Die Brandenburger Kommunalverfassung wurde 1993 durch den Landtag

beschlossen und umfasst die Gemeindeordnung, die Landkreisordnung und die Amtsordnung.

In den 90er Jahren nimmt die Bedeutung kooperativer Beteiligungsverfahren zu und der Begriff  der

„Bürgerkommune“ taucht immer häufiger in der Fachdiskussion auf. Obwohl eigentlich eine

Selbstverständlichkeit: „die Gemeinde erfüllt ihre Aufgaben in bürgerschaftlicher Selbstverwaltung zum

gemeinsamen Wohl aller Einwohner durch ihre von den Bürgern selbst gewählten Organe und im

Rahmen der Gesetze durch die Bürger unmittelbar“ (§ 1 Absatz 2 Gemeindeordnung Brandenburg)

wird mit dem Begriff  ein deutlicher Qualitätssprung bei der Beteiligung der Bürger assoziiert. Durch

eine Erweiterung der Bürgerbeteiligung und des bürgerschaftlichen Engagements soll das Kräftedreieck

zwischen Bürgern, kommunaler Politik sowie Verwaltung neugestaltet werden (Bogumil, Holtkamp,

Schwarz 2003).

Ein wachsender Teil der Bevölkerung zeigt eine höhere Bereitschaft erweiterte Teilhaberechte zu

reklamieren. Die Forderung nach einer stärkeren Einbeziehung der Bevölkerung in kommunalpolitische

Entscheidungsprozesse wurde auch in Teilen der Politik und der Wissenschaft unterstützt (Bogumil/

Holtkamp/ Kißler 2006: 17). Unter anderen wurde die Auffassung vertreten, dass die Stärkung

direktdemokratischer Elemente entweder normativ oder mit dem „demokratischen Mehrwert“ der

Bürgerbeteiligung begründbar ist (von Arnim 2000: 25). Vertreter dieser Meinung versprechen sich von

einem Ausbau eine qualitativ bessere Demokratie, insbesondere eine Entmachtung der bürgerfern

gewordenen Parteien und der von diesen hervorgebrachten politischen Klasse, einen Abbau der

Politikverdrossenheit und Entfremdung sowie eine verbesserte Qualität politischer Entscheidungen

(Gabriel 2002: 122). Das in der Literatur erwähnte periodisch immer wiederkehrende aufbrechende

Misstrauen der Bevölkerung gegen die Institutionen und Akteure der Parteiendemokratie spricht für

die Annahme, dass Teile der Bevölkerung eine stärkere Einflussnahme auf  die Politik nicht nur für

möglich, sondern auch für notwendig halten (Maier 2000: 18).
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1.3 Alle Gewalt geht vom Volke aus

So bestimmt das Grundgesetz von 1949 im Artikel 20 Absatz 2 Satz 1, dass alle Gewalt vom Volke aus

geht. Nahtlos schließt sich jedoch im zweiten Satz eine Schmälerung dieser Formulierung an: die Gewalt

wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt und durch besondere Organe wahrgenommen.

So wirkt der Bürger nur indirekt an der Gestaltung seines Lebensumfeldes mit und ist nicht unmittelbar

Träger demokratischer Entscheidungen (Knemeyer 1995: 13).

Die eigentliche politische Willensbildung obliegt auch in der Kommunalpolitik den Parteien

beziehungsweise den durch die vom Bürger regelmäßig gewählten Vertretern (Artikel 21 Grundgesetz).

Hier soll jedoch keine Abhandlung über die direkte Demokratie folgen, dies ist an anderer Stelle weitaus

besser geschehen (Auer/Bützer 2001) und würde sicherlich den Umfang dieser Arbeit sprengen und

das eigentliche Thema in den Hintergrund drängen. Was dagegen in den weiteren Ausführungen

dargestellt wird, sind verschiedenste formelle und informelle Elemente der direkten Demokratie, die

im deutschen System neben anderen repräsentativen Elementen existieren.

Eine Verschiebung in der Verteilung kommunaler Entscheidungsmacht entsteht durch die

Institutionalisierung von Partizipationsrechten, die die förmliche Kompetenz zum Fällen

rechtsverbindlicher Entscheidungen von der Kommunalvertretung auf  die Bürgerschaft verlagert

(Gabriel 2002: 126). Die verschiedenen Partizipationssysteme unterscheiden sich aber in den meisten

Fällen zwischen parteienstaatlichen Partizipationsformen und legalen sowie nicht legalen Formen des

politischen Protests. Die Beteiligung von Bürgern ist dann nicht mehr eine freiwillige Leistung der

Kommune, wo gesetzliche Regelungen existieren, in denen die Partizipation gefordert und klar

beschrieben ist. Direktdemokratische Elemente auf  kommunaler Ebene stellen eben Ergänzungen zum

Prinzip repräsentativer Demokratie dar. Dazu zählen unter anderen die Vorschriften der

Gemeindeordnung für das Land Brandenburg zur Einwohnerfragestunde, Beteiligung von Betroffenen

und Sachverständigen, zum Einwohnerantrag sowie zum Bürgerbegehren und Bürgerentscheid. In der

Brandenburgischen Kommunalverfassung werden damit dem Bürger verschiedene direkte

Beteiligungsrechte eingeräumt. Wenn die Bürger möchten, können sie Einfluss auf  die Kommunalpolitik

ausüben und im Rahmen von Rechts- und Gemeinwohlbindung eigene Akzente schaffen.
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1.4 Zusammenfassung

Im historischen Rückblick zeigten sich zahlreiche Ansätze, derartige Bürgerbeteiligungsformen zu

schaffen. Diese Ansätze waren von diversen Zielsetzungen und Überlegungen bestimmt und von

unterschiedlichem Erfolg gekrönt. Seit wenigen Jahren sind verstärkt Bestrebungen zu registrieren, die

den Bürger über das Angebot größerer Beteiligungsrechte mehr an den Staat zu binden versuchen –

den Bürger wieder einzugemeinden trachten. Auf  welchen Grundlagen sich diese Bestrebungen stützen,

wird im nächsten Kapitel beleuchtet.
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2 Modifikation der Rahmenbedingungen

Schon im geschichtlichen Verlauf  wurde deutlich, dass sich spätestens seit den 60er Jahren die politischen

wie gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik Deutschland verändert haben. Sowohl

das Selbstverständnis vom Staat als auch das vom Bürger hat sich gewandelt. Eine neue Zielrichtung ist

entstanden: die Stärkung der Bürgergesellschaft5 hin zu verbesserten Beteiligungschancen bei der

Gestaltung und Entwicklung des Gemeinwesens. Durch die Schaffung der aktiven Mitgestalterrolle

des Bürgers soll noch ein weiteres Ziel erreicht werden: ein höherer Legitimitätsglauben aufgrund der

stärkeren Identifikation mit dem Gemeinwesen (Holtkamp/ Bogumil/ Kißler 2006: 18). Wie die neuen

gesellschaftspolitischen Ziele den Veränderungsprozess formten, wird im nun folgenden Kapitel

erläutert. Nach der Bestandsaufnahme von kommunal-administrativen sowie bürgerschaftlichen

Defiziten, werden aus unterschiedlichen Perspektiven die einzelnen Veränderungen und Konsequenzen

aufgezeigt.

2.1 Bestandsaufnahme: Defizite und Passivität

Angesichts der angewachsenen finanziellen und organisatorischen Aufgabenbelastung, die von den

Kommunen getragen werden müssen, bleiben für die pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben wenig

Mittel übrig. Die betroffenen Kommunen versuchen durch eine Reduzierung der freiwilligen

Selbstverwaltungstätigkeiten gegenzusteuern: kommunale Theater oder Schwimmbäder werden

geschlossen, Straßenreparaturen verzögert und Bauprojekte verschoben.

Trotz maßvollen Handelns stehen besonders strukturschwache und sich im Strukturwandel befindliche

Kommunen, hinsichtlich ihrer Ausgabenpolitik, unter finanziellem Druck (Graf  Vitzthum/ Kämmerer

2000: 10). Indem sie von ihrem Steuerfindungsrecht Gebrauch machen oder kommunale Unternehmen

als privatrechtliche, erwerbswirtschaftliche Organisationsform ausbauen, sollen neue Einnahmen erzielt

werden. Die Kommunen sind einerseits auf  zusätzliche Einnahmen angewiesen, um ihre Pflichtaufgaben

weiter zu erfüllen.

5 Unter Bürgergesellschaft wird eine demokratische Gesellschaftsform verstanden, welche durch die aktive Teilnahme

ihrer Mitglieder am öffentlichen Leben gestaltet und weiterentwickelt wird. Sie wird durch das freiwillige Engagement

ihrer Akteure getragen (Dettling 2002).
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Andererseits ist ihre Freiheit zu wirtschaftlicher Betätigung, besonders in Formen des Privatrechts,

begrenzt (Hauser 2004: 56 ff). Aber je tiefer die Leistungsfähigkeit der Gemeinde sinkt, desto weiter

öffnet sich die Schere zu den Leistungserwartungen der Bürger (Graf  Vitzthum/ Kämmerer 2000: 12).

Ist die Gemeinde überfordert, weil sie ihre Aufgaben nicht im vollen Umfang erfüllen kann und wird

den gestiegenen Anforderungen der Bürger nicht gerecht, mündet dies mancherorts in Enttäuschung

und Desengagement der Bürger. Dies kann entweder zur Lähmung, Passivität oder Abstinenz der

Bürgerschaft führen. Es ist aber auch möglich, dass dies der Anfang einer kommunalen

Konsolidierungsstrategie ist, die darauf  abzielt, dass durch Aufgabenübertragung auf  den Bürger

kommunales Handeln durch gesellschaftliche Selbstorganisation substituiert wird (Holtkamp/ Bogumil/

Kißler 2006: 15).

Eine abnehmende Beteiligung an den Kommunalwahlen kann das erwähnte nachlassende Interesse am

kommunalen Leben signalisieren (Graf  Vitzthum/ Kämmerer 2000: 13). Einen deutlich sichtbaren

Rückgang der Wahlbeteiligung erhält man bei einem Vergleich der Ergebnisse der brandenburgischen

Kreistagswahl im Jahr 1998 und 2003. Während im Jahr 1998 über 77 % der wahlberechtigten Bürger an

der Kreistagswahl teilnahmen, sind es fünf  Jahre später rund ein Drittel weniger. Das lässt vermuten,

dass eine eher rückläufige Identifikation des Bürgers mit seiner politischen Gemeinde und das Interesse

an der Mitgestaltung zu verzeichnen ist.

Merkmal                       Kreistagswahl 2003         Gewinne            Kreistagswahl 1998

                                                                            / Verluste zu 1998

Anzahl       %               %-Punkte               Anzahl           %

Wahlberechtigte               2 111 925       x                 x                                 2 036 423        x

Wähler /                             967 949      45,83           -32,06                                   1 586 252      77,89

Wahlbeteiligung

Ungültige Stimmzettel 40 449        4,18               0,77                                       54 004        3,40

Gültige Stimmen            2 728 176       93,95               1,89                                  4 381 097       92,06

Abbildung 3: Kreistagswahl in Brandenburg 2003

Die Parteipolitisierung auf  kommunaler Ebene sollte ebenfalls aus zwei Blickrichtungen betrachtet

werden. Auf  dem ersten Blick wird sichtbar, dass parteipolitisch engagierte Gremienmitglieder deutlich

stärker einer Gesamtsicht verpflichtet sind, die auch Belange des Landes und des Bundes mit umfasst.

Mit der gemeinsamen Orientierung an bestimmten politischen Werten lassen sich mit parteipolitisch
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definierten Fraktionen in der Regel zuverlässigere Absprachen treffen, als mit zivilgesellschaftlichen

Ad-hoc-Gruppierungen (Graf  Vitzthum/ Kämmerer 2000: 14). Und solche wirksamen Absprachen

sind eventuell notwendig, um voluminöse Vorhaben über Jahre hinweg zielgerichtet zu verfolgen. Auf

den zweiten Blick werden daneben folgende Auswirkungen der Parteipolitisierung aufgedeckt: der

Sachverstand der ortsverwurzelten Gemeindevertreter sowie allgemein der Bürger gegenüber

überörtlichen parteipolitischen Vorgaben kann sich immer weniger behaupten (Bogumil 2006a). Diese

ideologische Überlagerung der Gemeindepolitik schwächt die Identifikation des Bürgers mit seiner

Gemeinde und damit seine Bereitschaft zum Engagement vor Ort und auch die Übernahme von

Ehrenämtern (Graf  Vitzthum/ Kämmerer 2000: 15). Der Bürger erhält wohlmöglich den Eindruck,

seine individuellen Sichtweisen und Sorgen, Wünsche, Kritikpunkte und Kenntnisse nicht mehr

einbringen zu können. Daraus könnte sich das Gefühl des Bürgers verstärken, dass die Gemeinde eine

anonyme Verwaltung ohne Regionalbezug geworden ist, welche die Themen überörtlich oder

parteipolitisch im Voraus abspricht.

Daran knüpft sich die Frage zur Legitimation der kommunalen Organe an. Bürokratien oder Parteien

neigen dazu, Menschen zu „verobjektivieren“ (Graf  Vitzthum/ Kämmerer 2000: 15), doch die

Bürgersouveränität, mit ihrem gemeindebezogenen und zivilgesellschaftlichen Handeln, ist Ausdruck

der Subjektstellung des Bürgers. Ohne Bürgerbeteiligung vor Ort kann es keine lebendige Demokratie

geben, ohne diese keine Identifikation der Menschen mit ihrem Staat und damit keinen auf  Dauer

angelegten funktionsfähigen Verfassungsstaat (Gisevius 1991: 11). Doch ohne die Bereitschaft der Bürger,

ihre Initiativen und ihren Sachverstand in das Gemeindeleben einzubringen, etwa kommunale

Ehrenämter und sonstige Pflichten zu übernehmen, könnte die Selbstverwaltung weitgehend verblassen.

Das schwindende Interesse an solchem Engagement ist ein Zeichen gestörter Wechselbeziehungen

zwischen bürgerschaftlichem Wissen und Können auf  der einen und politischer Willensbildungs- und

Entscheidungsfähigkeit auf  der anderen Seite (Graf  Vitzthum/ Kämmerer 2000: 24).

Jürgen Kocka vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung hat darauf  hingewiesen, dass

„zentral für die Bürgergesellschaft die gesellschaftliche Selbstorganisation, etwa durch Vereine, Zirkel

oder Netzwerke ist. Daran muss sich die Gestaltung und Entwicklung der Bürgergesellschaft orientieren

und nicht allein an der bloßen Quantität des Engagements (Klasse statt Masse). Die Gemeinde sollte

sich darauf  konzentrieren, die Selbstorganisationsfähigkeit der Menschen zu erhöhen“ (Kocka 2004).

Die Wissenschaftler Lars Holtkamp, Jörg Bogumil und Leo Kißler haben daraufhin das Modell einer

kooperativen Demokratie entwickelt, dass sich durch einen ständigen Prozess der Beteiligung auszeichnet.

Den größten Vorteil in der kooperativen Demokratie sehen sie darin, dass die Bürger durch diese

Verfahren ihre Meinungen differenzierter zum Ausdruck bringen können, als bei reinen

Bürgerentscheiden. Auch bei der Integrationsfähigkeit und bei den Kosten der Durchsetzung von
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Entscheidungen liegen ihrer Meinung die Vorteile auf  der Hand. Die Autoren sprechen davon, dass es

Zeit ist, kooperative und repräsentative Demokratieformen in den Kommunen zu mischen (Holtkamp/

Bogumil/ Kißler 2006: 72). Der Prozess rund um die kooperative Demokratie ist sehr vielfältig und

beinhaltet auch die aktive Bürgerbeteiligung. Der Ausschnitt an dieser Stelle sollte verdeutlichen, in

welche Richtung die Überlegungen einer modernen Kommune wandern.

2.2 Wertewandel und Lebensstile

Wenn in einer Gesellschaft politische Entscheidungen getroffen werden, sind diese größtenteils durch

Werte und Lebensstile bestimmt (Baumann/ Detlefsen 2004: 11). Ebenso die Frage nach der Legitimation

oder Rechtfertigung der Entscheidung und wie sie später umgesetzt werden kann. In der demokratischen

Gesellschaft wird das Ergebnis einer Entscheidung insbesondere über den Prozess der

Entscheidungsfindung legitimiert. Bedeutung erlangt dabei vor allem die Art und Weise der

Entscheidungsfindung: wer ist beteiligt und wie wird kommuniziert? Doch was trägt noch zur

Entscheidungsfindung bei und wie wirkt es sich auf  der kommunalen Ebene aus?

Der Drang nach Individualität wird bestärkt durch die neuen Möglichkeiten sich selbst zu entfalten.

Das führt wiederum zu stark ausdifferenzierten Lebensstilen. Zu beobachten ist eine Verschiebung zu

Gunsten von Werten der individuellen Entfaltung, dazu gehören die Mitsprache, Chancengleichheit,

Unabhängigkeit sowie Meinungsfreiheit und Toleranz (Baumann/ Detlefsen 2004: 11). Zu Ungunsten

entwickelte sich die Verschiebung von an Pflicht und Akzeptanz orientierten Werten, wie Sicherheit

und Ordnung.

Das bedeutet, dass Ansprüche auf  Folgsamkeit gegenüber Normen oder Leistungserbringung weder

mit autoritären noch mit traditionellen Gründen durchgesetzt werden können und formale

Rollenanforderungen zunehmend abgelehnt werden (Klages 1996: 233f).

Durch die Wertverschiebung tritt die traditionelle Bedeutung der außengeleiteten Orientierung in den

Hintergrund. Dagegen erweitert sie den Spielraum, die eigenen Lebensinteressen unterschiedlich stark

zu akzentuieren und zum Orientierungspunkt zu machen. Das eigene Tun wird stärker abhängig von

der persönlichen Motivation, Einsicht oder Überzeugung geleitet. Zu diesem Selbstverständnis gehört
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auch, dass sich die Menschen, durch gesellschaftliche Strukturen und hierarchische Anweisungen, weniger

binden und zur Aktivität treiben lassen. In der Abbildung 4 ist der Verlauf  visualisiert:

Abbildung 4: Modell Mindness21

Die Abbildung 4 verdeutlicht, dass nach den hedonistisch geprägten gesellschaftlichen Entwicklungen

ab den 80er Jahren nun Lebenssinn- und Lebensqualitätsfragen vermehrt ins Zentrum kollektiver

Wertvorstellungen rücken. Indikatoren für diese Entwicklung sind vor allem die Suche nach dem Ideal

des selbstverantworteten und selbstbewussten Menschen und die Herbeisehnung nach Stabilität, im als

zu schnell empfundenen Wandel. Der Prozess des Wertewandels verändert folglich die individuellen

Zielsetzungen (Oedegaard 2000: 214).

Behält man dies im Hinterkopf  und die Tatsache im Blick, dass Handlungen, die dem Gemeinwohl

dienen, nicht zwangsläufig individuellen Aktivitäten zuwiderlaufen müssen, erkennt man, dass lediglich

der Motivationshintergrund anders gelagert ist. Engagement und Aktivitäten sind zunehmend dann

erfolgreich und von Dauer, wenn die Motivation zum Handeln aus der Aktivität, dem Anliegen oder

dem Handelnden selbst kommt (Oedegard 2000: 214). Deshalb setzen neue Beteiligungsverfahren bei

der persönlichen Betroffenheit beim Menschen an.

Entscheidend ist dabei, dass mit dem Bildungsgrad auch das politische Interesse, das Selbstvertrauen,

das Wissen über politische Vorgänge, die Artikulationsfähigkeiten und die Überzeugung, durch eigenes

Handeln die Politik mitgestalten zu können, wächst und sich das Bild vom mündigen, mitteilungsfähigen

Bürger schärft (Brömme/ Strasser 2001: 25f).
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Bei der Betrachtung der Wertverschiebung ist auch eine Vervielfältigung der Lebensweisen und Milieus6

feststellbar. Die Einteilung der Gesellschaft in soziale Milieus erfolgt durch die Identifikation

fundamentaler Wertorientierungen, die die jeweilig vorherrschenden Lebensstile und Lebensstrategien

bestimmen. Und auch die Einstellungen zur Arbeit, Familie oder zum Konsumverhalten werden dabei

genauso einbezogen wie Wunschvorstellungen, Ängste oder Zukunftserwartungen (Lüer 2004). Die

nachfolgende Grafik visualisiert die Einteilung in die einzelnen Sinus-Milieus:

Abbildung 5: Sinus Milieus nach Sociovision 2007

6 Ein Milieu kann als Bezeichnung für soziale Einheiten definiert werden, die durch Koinzidenz mehrerer

Strukturdimensionen wie Religion, regionale Tradition, wirtschaftliche Lage, kulturelle Orientierung, schichtspezifische

Zusammensetzung der intermediären Gruppen gebildet werden (Lepsius 1993: 38)
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Mit Hilfe der SinusMilieus erfolgte in 2005 eine Trendbefragung zur Partizipation. Mit den Ergebnissen

konnte ein differenziertes Bild der Engagementbereitschaft anhand der verschiedenen Sinus-Milieus

gezeichnet werden. Die wichtigsten Ergebnisse werden an dieser Stelle kurz zusammengestellt (Jost/

Perry 2005: 14 ff): Die Bereitschaft und das Interesse an Partizipation sind begrenzt. Je mehr der Bürger

investieren muss, desto größer sind die Widerstände, umso wichtiger muss folglich das Anliegen sein.

Je abstrakter das Anliegen ist, desto seltener erwarten die Autoren Jost und Perry eine aktive Partizipation.

Nach der Befragung haben sie festgestellt, dass das Bürgerbewusstsein bis weit in die gesellschaftliche

Mitte entwickelt, mit Selbstbewusstsein ausgestattet und politikskeptisch geprägt ist und dass sich

aufgrund von Interessenlagen, Unverständnis, Ärger oder Wut Bürger schnell organisieren. Ihrer Meinung

nach existiert ein Abwehrpotenzial der Bürger, was aber nicht unmittelbar als partizipative Energie zum

Anpacken und Selbst-gestalten im Rahmen erschöpfender administrativer Strukturen und Widerstände

genutzt wird.

Die Autoren erkannten, dass das Potenzial zum Engagement dort erstaunlich hoch ist, wo die Menschen

ihre Themen und Anliegen im selbst gewählten Kontext verfolgen. Auch das ehrenamtliche Engagement,

gelegentlich oder regelmäßig, findet sich in den Befragungsdaten in beträchtlichem Maße wieder. Aus

den gewonnenen Daten konnte belegt werden, dass das Gefühl von Bindung an die Wohnumgebung

wichtig, keineswegs aber eine hinreichende Voraussetzung für Partizipation ist. Insbesondere traditionell

orientierte Milieus definieren die Bedeutung von Anlässen nicht unbedingt entlang beispielsweise

stadtplanerischer Gesichtspunkte und Prioritäten, sondern vermutlich sehr viel stärker entlang eigener

lebensweltlicher Prioritäten. Dabei sind übergeordnete, also stadtpolitische Gesichtspunkte oft weniger

relevant, der eigene Garten aber sehr bedeutsam. Es wunderte die Herausgeber der Studie deshalb

nicht, dass insbesondere dort, wo Eigentumsinteressen tangiert werden, die Bereitschaft zur Partizipation

beträchtlich zunahm. Die Bereitschaft zur Partizipation korreliert aber auch mit der Bereitschaft zum

Engagement in anderen Lebensbereichen.

In den Milieus, die generell sehr aktiv ihre Interessen vertreten oder mit großer Aufmerksamkeit

politisches und gesellschaftliches Geschehen verfolgen, fanden die Autoren auch die höchste Bereitschaft

zum Engagement. Auf  eine tiefer gehende Darstellung, wie sich die Milieus zu allgemeinen Fragen des

Politikverständnisses und des bürgerschaftlichen Engagements äußerten, wird verzichtet, da das

Hauptaugenmerk auf  schlussfolgernde Aussagen zur Partizipationsbereitschaft lag.
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Die Herausforderung im Prozess der Bürgerbeteiligung liegt nun in der Ausgestaltung, so dass möglichst

die gesamte Bürgerschaft, also sehr unterschiedliche Milieus, angesprochen werden. Der Prozess der

Beteiligung beginnt demnach immer mit einem ausgeklügelten System an verschiedenen

Kommunikationsmaßnahmen7, um auf  die einzelnen Milieus eingehen zu können. Das Ecolog-Institut

hat am Beispiel der Lokalen Agenda 21 empfohlen, verschiedene zielgruppenorientierte Ansprachen

zu tätigen, die inhaltlich und methodisch Akzente setzen: eine Nachbarschaftsagenda für die bürgerliche

Mitte, ein virtuelles Agendaforum für die modernen Performer, kleine Gesprächsrunden mit

Vertrauenspersonen für die Traditionsverwurzelten oder eine aktivierende Befragung für die Konsum-

Materialisten (Kleinhückelkotten 2002: 6 ff).

Die herrschende Meinung ist sich einig, dass Beteiligungsformen, die außerhalb der Parteien liegen,

häufiger benutzt werden, denn sie sind flexibel und bieten Raum für eigene Interessen (Böge 2001: 93).

Böge hat in seinen Ausführungen zur Bestandsaufnahme der Partizipationsbereitschaft festgestellt,

dass ein Großteil der Bevölkerung bereit ist, bei Bürgerinitiativen, Hilfsorganisationen oder

Selbsthilfegruppen mitzuarbeiten. Dabei werden die Formen bevorzugt, aus denen man jederzeit

ausscheiden kann, in denen man nur selten öffentlich agiert, sich exponiert und seine Privatheit aufgibt.

Die tradierten festeren Formen werden demnach auch weiterhin gegenüber mehr lockeren temporären

genutzten Formen verlieren (Baumann/ Detleffsen 2004: 14).

Folglich ist es der Entscheidungsgegenstand, der zur Motivation und Aktivität führt und weniger die

Organisation, die thematisiert. Politische Beteiligung ist demzufolge kontextabhängig und

betroffenheitsorientiert. Trotz aller Selbstbestimmung und Individualität ist das Verlangen nach

Mitbestimmung stark vorhanden. Innerhalb der zukünftigen Beteiligungsprozesse kommt es nun darauf

an, den beschriebenen Werten und Erwartungshaltungen der Bürger entgegenzukommen und mit ihnen

produktiv umzugehen.

7Auf  die verschiedenen Kommunikationsmaßnahmen, wie zum Beispiel multi-channel-Prozesse, wird im Kapitel 6 noch

näher eingegangen.
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2.3 Legitimationsprobleme

Das Interesse an informellen Bürgerbeteiligungen kann damit zusammenhängen, dass die Attraktivität

anderer Arten von Teilhabemöglichkeiten nachlässt. Die rückläufige Wahlbeteiligung wurde bereits

erwähnt und wird von der Bevölkerung überwiegend mit Kritik am bisherigen Verhalten ihrer

Volksvertreter erklärt (Studie 2003: 18). Summiert man diese Tendenz noch mit der allgemeinen

Unzufriedenheit von politischen Aktivitäten, so erkennt man insgesamt für die repräsentative Demokratie

ein zunehmendes Legitimitätsproblem.

Die Legitimation bildet sich durch Verfahren, insbesondere beratschlagende Verfahren heraus (Habermas

1992: 369 f). Hierzu zählen Anhörungen, Expertenkommissionen, Ausschussberatungen, öffentliche

und massenmediale Diskussionen sowie eben auch Bürgerbeteiligungsprozesse. Die Abwägung des Für

und Wider und die Einbeziehung verschiedener Sichtweisen und Interessen erhöht die

Wahrscheinlichkeit, ein Ergebnis zu finden, das im Namen des Gesamtinteresses und Gemeinwohls

auftritt. Wesentlich für diese Legitimität der Entscheidungen sind weniger die institutionellen Verfahren,

wie zum Beispiel Wahlen. Viel entscheidender ist die Qualität des Willensbildungsprozesses, der

Beratschlagung sowohl innerhalb als auch außerhalb der Institutionen (Habermas 1992: 369 f). Eine

Legitimation durch bestimmte Verfahren resultiert aus der Gewinnung rechtfertigbarer Ergebnisse

durch kommunikative Verfahren, wie der Beratschlagung in Öffentlichkeit und Institutionen.

Voraussetzung dafür ist der Bestand eines Netzwerkes von Diskursen und Verhandlungen (Habermas

1992: 388 f). Nur Diskurse mit geeigneten Regeln und erprobten Verfahren können das Potential der

Bürgerschaft adäquat nutzen, Umsetzungshindernisse überwinden und vor allem eine systematische

Suche nach wechselseitig vorteilhaften Arrangements für alle Betroffenen sicherstellen. Es geht also

zukünftig um die Modernisierung der Entscheidungsvorbereitung und um die Herstellung einer so

genannten Win-Win-Konstellation8.

8 Die „Win-Win-Konstellation“ als Strategie zielt darauf  ab, dass möglichst alle Parteien in einem Konflikt, einer Verhandlung

oder im einfachen Miteinander zu Gewinnern werden – also einen Vorteil bekommen. Entwickelt wurde Ansatz vor allem

von Stephen Covey.
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2.4 Veränderungen des kommunalen Selbstverständnisses

Im Laufe der Zeit haben sich Aufgaben, Selbstverständnis und im Ergebnis dessen auch das Verhalten

gegenüber den Bürgern bei den Kommunen gewandelt. Bis weit in die 80er Jahre hinein galt das Leitbild

der Ordnungskommune, deren wichtigste Aufgabe in der Überwachung der Einhaltung von Gesetzen

gesehen wurde (Banner 1998: 179). Der Bürger war in erster Linie Antragsteller oder Adressat von

Verwaltungsakten und Verfügungen. Seit Anfang der 90er Jahre wurde das Leitbild der

Ordnungskommune von dem der Dienstleistungskommune überlagert. Die sich abzeichnende

Finanzkrise und der Blick auf  die internationale Verwaltungsreformszene veranlassten die Kommunale

Gemeinschaftsstelle Anfang der neunziger Jahre, das Neue Steuerungsmodell zu konzipieren und die

Aufmerksamkeit vor allem auf  den Dienstleistungsaspekt des kommunalen Angebots zu lenken (Banner

1998: 179f). Das war die Geburtsstunde der Dienstleistungskommune.

Die funktionstüchtige Kommune muss als Dienstleistungs- wie als Ordnungskommune gleichermaßen

qualifiziert sein. Mit den Überlegungen zum neuen Steuerungsmodell, wurde die Einführung

betriebswirtschaftlicher Denkweisen und Instrumente in der Kommunalverwaltung propagiert. Im

Mittelpunkt stand dabei der Bürger als Kunde. Die Leistungen der Verwaltung wurden als Produkte

definiert und die Einführung von betriebswirtschaftlichen Instrumenten wie Kosten- und

Leistungsrechnung, Budgetierung und Dezentralisierung des Ressourceneinsatzes gefordert (Kommunale

Gemeinschaftsstelle 1993). Damit war ein Umdenken der Verwaltung in Richtung einer Service- und

Dienstleistungsorientierung verbunden.

Der Übergang von der Dienstleitungskommune zur Bürgerkommune bedeutet, dass die Kommune für

ihre Bürger da ist und nicht primär für den Staat, die Gesetze, die Verwaltungsgerichte oder für ihre

Beschäftigten (Banner 1998: 182). Es bedeutet ferner, dass die kommunalen Mandatsträger und

Verwaltungen von Rechtswegen verpflichtet sind, in allen wichtigen Angelegenheiten den Willen der

Bürgerschaft zu kennen und ihn bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen. Die Umsetzung dieser

Rechtspflicht gebietet den Kommunen, ihren Bürgern Einfluss auf  ihre Leistungen sowie auf  ihre

Programme einzuräumen. Dies entspricht auch den Erwartungen der Bürger, die heute über rechtlich

korrektes Verwaltungshandeln und kostengünstige Leistungen weit hinausgehen (Banner 1998: 184).

Sie fordern eine Verwaltung, die ihre Anliegen konzentriert und ganzheitlich bearbeitet und sie nicht

von Pontius zu Pilatus schickt. Sie erwarten, dass sie über wichtige Entscheidungen, von denen sie

betroffen sind, frühzeitig und verständlich informiert und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme gibt.

Und schließlich fordern sie von ihrer Kommune vorausschauendes Handeln im Hinblick auf  die Lebens-

und Umweltqualität und das gedeihliche Zusammenleben aller Bürger und Einwohner. Für diese
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Dimension kommunaler Verantwortung beginnt sich, in sprachlicher Analogie zur Bürgergesellschaft,

der Begriff  Bürgerkommune durchzusetzen (Banner 1998: 185). Die Bürgerkommune fühlt sich dem

Ausbau partizipativer Demokratie und der aktiven Pflege der örtlichen Gemeinschaft verpflichtet, mit

dem Ziel, den sozialen Zusammenhalt zu bewahren. Sie fördert die bürgerschaftliche Selbstorganisation,

um Gemeinsinn zu wecken und sonst nicht (mehr) finanzierbare Leistungen zu ermöglichen oder aufrecht

zu erhalten (Wollmann 2002: 107). Selbstverständlich bleibt die Bürgerkommune gleichzeitig Ordnungs-

und Dienstleistungskommune. In der Praxis kommen die drei Dimensionen meist verflochten vor. Das

Leitbild der Bürgerkommune ergänzt folglich die Servicefunktion der Verwaltung für den Bürger um

den Aspekt der Aktivierung des bürgerschaftlichen Engagements.

Im Gegensatz zur Dienstleistungskommune wird der Bürger damit nicht als passiver Leistungsempfänger,

sondern zur aktiven Mitwirkung, Mitgestaltung und Übernahme von gesellschaftlichen Aufgaben und

Verantwortung ermutigt (Schäfer 2001: 4f). Der Argumentationszusammenhang ist hier ein vorwiegend

demokratietheoretischer und politischer, der die bürgerschaftliche Selbstorganisation, die Weckung

des Gemeinsinns und die Aufrechterhaltung anderweitig nicht mehr erfüllbarer Leistungen zum

Gegenstand hat.

Gerade auf  kommunaler Ebene werden Veränderungen im Selbstverständnis schnell deutlich, so dass

die Kommunen vor umfassenden Herausforderungen stehen und im Zuge der zunehmenden

Komplexität technologischer, sozialer und wirtschaftlicher Entwicklungen reagieren müssen (Schäfer

2001: 6).

Werden die veränderten Rahmenbedingungen summiert, dann entsteht das Bild, dass sich das

Selbstverständnis des Staates dahingehend entwickelt hat, dass er auf  allen Ebenen weniger direkt

plant und ordnet. Er gestaltet stattdessen indirekter und strategischer die Rahmenbedingungen des

gesellschaftlichen Lebens (Baumann/ Detlefsen 2004: 18). Die Obliegenheiten des Staates in operativer

Steuerung werden folglich eingespart und können zugunsten strategischer Weichenstellung in den

Hintergrund treten. Wichtig für die Umsetzung sind neue Konzepte, die einen steuernden Eingriff

zulassen und die Suche nach neuen Kooperationspartnern, um mit ihnen in Verhandlungen treten zu

können (Baumann/ Detlefsen 2004: 18). Konflikten und Akzeptanzproblemen, zum Beispiel bei der

Stadt-entwicklung oder dem Ausbau der Infrastruktur, kann auf  dem Kooperationsweg oft leichter

entgegnet werden, als mit den klassischen Planungsverfahren. Denn die staatlichen Planer stoßen

nunmehr auf  kompetente sowie artikulationsfähige und –willige Gruppen (Schäfer 2001: 7). Es geht

dabei also um die Einbeziehung der Interessen, Bedürfnisse und Kompetenzen der Adressaten staatlichen

Handelns.

Ideal wäre das Erreichen eines Zustandes, wo die unterschiedlichen Kommunikationswege gemeinsam

in einen Kommunikationsverbund gebracht werden und sich so die Akteure nicht gegenseitig blockieren,

sondern konstruktiv zur Entscheidungen gelangen, die eine allgemeine Akzeptanz finden (Schäfer 2001:
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7f). Die Bürger werden dementsprechend nicht nur in Konfliktfällen beteiligt, sondern sie werden

zunehmend auch im Allgemeinen politischen Geschäft als Experten für ihre eigenen Belange zu Rate

gezogen. Das ist insofern eine Neuerung, als dass in Konfliktfällen und im Tagesgeschäft von den

Akteuren unterschiedliche Herangehensweisen benutzt werden müssen. Während im Routinebetrieb

die Verfahren eingespielt und erprobt sind, ist im Konfliktfall mit anderen Rahmenbedingungen zu

rechnen, wie zum Beispiel mit einer intensivierten öffentlichen Kommuni-kation.

Bürgerbeteiligungsverfahren auf  kommunaler Ebene bewegen sich derzeit an der Schwelle zwischen

diesen Situationen (Baumann/ Detlefsen 2004: 18). Sie sind aus Konflikten zwischen Bürgergruppen

und dem politisch-administrativen System hervorgegangen und werden zunehmend im Austausch

zwischen Bürgern und Politik oder Verwaltung eine Alltagserscheinung (Habermas 1992: 423 f). Sie

können sowohl als Mittel zur Problemlösung eingesetzt werden, als auch zunehmend zu einer Routine

des politisch-administrativen Systems werden, die sich durch eine größere Offenheit für Anstöße und

Kommunikationsflüsse aus der Bürgerschaft auszeichnet. Das Format von Beteiligungsverfahren variiert

vor allem durch interne Verwaltungsprozesse. Denn die Verarbeitung und Akzeptanz der Verfahren ist

daran gekoppelt, wie stark und barrierefrei die einzelnen Methoden miteinander verzahnt sind (Baumann/

Detlefsen 2004: 19). Denkbar ist auch die dauerhafte Einrichtung zum Beispiel von Stabstellen in der

Kommune, die sich auf  Partizipation und Beteiligungsinstrumente spezialisieren und das Know-how

auf  ausgewiesene Ansprechpartner bündeln.
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2.5 Zusammenfassung

Der Aktionsradius der Kommunen hat sich durch die erhöhte Übertragung von Aufgaben, steigende

Finanzlasten und starre staatliche Regelungen verengt. Die Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinden

als Selbstverwaltungskörperschaften werden dementsprechend vermindert. Darüber hinaus zwingt die

häufig schlechte Finanzlage die Gemeinden dazu, entweder auf  die Fortführung freiwilliger Aufgaben

zu verzichten und zum Beispiel Privatisierungen durchzuführen oder auf  den erwerbswirtschaftlichen

Sektor vorzudringen. Wo die Gemeinde sich zurückzieht, besteht die Gefahr, dass sich die Bürger mit

dem Versuch, die Lücken durch privates Engagement und ehrenamtliches Wirken zu füllen, überfordern

und schließlich desillusioniert das Handtuch werfen. Dabei könnten das ohnehin eher geringe

bürgerschaftliche Engagement und die Chancen sowie die Freude am Mitgestalten weiter abnehmen.

Es kann auch passieren, dass durch einseitiges Gruppenhandeln soziale Schichten nicht vertreten sind

und deren Interessen dementsprechend nicht verfolgt werden. Öffentlichkeit und Partizipation sind

deshalb nicht voneinander zu trennen, sondern stehen in einem wechselseitigen Verhältnis.

Die neuen Rahmenbedingungen und Tendenzen für den Einsatz von Beteiligungsverfahren, erfordern

nicht nur andere Methoden in der Umsetzung. Das neue methodische Repertoire, was in den

anschließenden Kapiteln vorgestellt wird, gibt gleichzeitig auch Anstöße für ein verändertes Verständnis

von Beteiligung. Kommunale Partizipation zielt insbesondere auf  die Teilnahme der von politischen

Entscheidung Betroffenen ab (Borghorst 1976: 18). Das geschieht unter den spezifischen Bedingungen

der Kommunen, kann verschiedene Formen annehmen und stellt bestimmte Erwartungen an den

teilnehmenden Bürger sowie an die politischen Entscheidungsinstanzen. Der nun folgende Schritt ist

die Systematisierung der Beteiligungsformen nach verschiedenen Gesichtspunkten im Kapitel 3. Aus

der Darlegung der verschiedenen Sichtweisen entsteht ein Gestaltungsprofil bürgerschaftlicher

Beteiligung in der Gemeinde.
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3 Vielfalt der Beteiligungsformen

Der Gemeindebevölkerung steht eine Vielzahl von Formen zur Beteiligung an der Kommunalpolitik

zur Verfügung. Dieses Kapitel widmet sich, durch eine Unterscheidung nach verschiedenen

Gesichtspunkten, der Kategorisierung solcher Formen. Um die Mannigfaltigkeit aber auch die Schranken

der Partizipationsgelegenheiten herauszufiltern, werden dazu folgende Fragen gestellt: Wo sind die

Beteiligungsformen gesetzlich verankert? Welchem Teil der Gemeindebevölkerung stehen die

Beteiligungsformen zur Verfügung? Sind die Beteiligungsformen auf  eine repräsentative oder auf  eine

plebiszitäre Willens- und Entscheidungsbildung ausgerichtet? Liegt das Initiativrecht beim Bürger oder

bei der Gemeindevertretung? Unterliegen die Beteiligungsformen einer thematischen Begrenzung oder

nicht? Beschränkt sich die jeweilige Beteiligung auf  Vorbereitung und Beratung oder hat sie die Wirkung

einer verbindlichen Entscheidung?

Dadurch, dass an dieser Stelle die einzelnen Beteiligungsmöglichkeiten in den Kontext von differenzierten

Blinkwinkeln gesetzt werden, ist es in den anschließenden Kapiteln schlüssiger nachzuvollziehen, auf

welche Grundlagen sich die einzelnen Formen stützen, welche Anforderungen erfüllt sein müssen und

vor allem, wie sich die Durchsetzbarkeit der einzelnen Instrumente gestaltet.

Werden die separaten Perspektiven im Hinterkopf  behalten, ist erkennbar, dass bestimmte Instrumente

ganz augenscheinlich von ihrer Natur aus eine Beteiligungsmöglichkeit schneller eröffnen – wohingegen

bei anderen Beteiligungsformen erst bestimmte Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sein müssen. Es soll

veranschaulicht werden, dass sowohl der Gemeindebewohner als auch der Kommunalpolitiker sowie

die Kommunalverwaltung bei der Wahl von einzelnen Instrumenten, zur Herbeiführung von

Entscheidungen bestimmter Themen, nicht nur eindimensional agieren können. Sie können mit dem

Hintergrundwissen der unterschiedlichen Perspektiven und Beteiligungsmöglichkeiten konkret die

größtmögliche Konsequenz durch eine gezielte Instrumentwahl erzeugen. Je nach Zielstellung und

Beteiligungsstruktur können die Instrumente dementsprechend angewendet werden.
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3.1 Rechtsquellen

Die Unterscheidung nach der Verankerung der Partizipationsmöglichkeit in verschiedenen Rechtsquellen

kann zur ersten Systematisierung von Beteiligungsformen führen. So sind bereits im Grundgesetz

Beteiligungsrechte erwähnt (Artikel 28 Absatz 1, Satz 2 Grund-gesetz). Die Wahrnehmung

grundgesetzlich gewährleisteter Beteiligungsrechte, die die Staatsrechtslehre unter der Bezeichnung

status activus9 zusammenfasst, ist natürlich auch in der Gemeinde zulässig (Detjen 2000: 47). Dazu

gehören neben der Wahlbeteiligung auch individuelles Engagement, wie das Verfassen von Leserbriefen,

Gespräche und Teilnahme an Kundgebungen, Aktivitäten in Vereinen, Verbänden und Bürgerinitiativen

sowie Mitgliedschaft und Einsatz in Parteien und Wählervereinigungen. Weiterhin gibt es

Beteiligungsrechte, die in der Gemeindeordnung ausdrücklich für die kommunale Ebene statuiert sind.

Dazu gehören unter anderen die Wahl des Bürgermeisters oder der Gemeindevertretungsmitglieder (§§

33, 62 Brandenburgische Gemeindeordnung und § 5 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz). Darüber

hinaus existieren spezielle Beteiligungsrechte, die in den Gesetzen der Raumplanung hinterlegt sind.

Besonders die Vorschriften des Baugesetzbuches sind für die Beteiligung bei kommunalen Planungen

von Bedeutung.10 Außerdem beruhen bestimmte Beteiligungsformen nicht auf  Gesetzesvorschriften,

sondern auf  politischen Entscheidungen der Gemeindevertretung.11 Das sind keine ursprünglichen

Beteiligungsrechte, auf  die ein gesetzlicher und gegebenenfalls einklagbarer Anspruch besteht. Es handelt

sich hierbei vielmehr um Beteiligungsmöglichkeiten, die eine Gemeinde freiwillig eröffnet.
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3.2 Rechtsstatus

Die Unterscheidung in Einwohnerrechte und Bürgerrechte steuert die Sichtweise der zweiten Systematik.

Wie vorab im Kapitel 1 näher erläutert, werden Einwohner und Bürger auch hinsichtlich ihrer Einfluss-

und Beteiligungsmöglichkeiten differenziert. Dabei schließen die Bürgerrechte die Einwohnerrechte

mit ein. Bei einer genaueren Betrachtung der Brandenburgischen Gemeindeordnung entsteht eine weitere

Differenzierung. Die Brandenburgische Gemeindeordnung verlangt zum Beispiel im § 21 Absatz 1 für

das Petitionsrecht weder den Bürger- noch den Einwohnerstatus. Dementsprechend hat jede Person

das Recht, sich in Gemeindeangelegenheiten mit Vorschlägen, Hinweisen und Beschwerden einzeln

oder gemeinschaftlich an die Gemeindevertretung oder den Bürgermeister zu wenden. Das bedeutet,

dass auch Ortsfremde Anregungen hervorbringen können. Auch der in einer öffentlichen

Gemeindevertretungssitzung angehörte Sachverständige muss nicht Einwohner oder Bürger sein.

10In der kommunalen Planung wird die Beteiligung insbesondere durch die §§ 1 und 2 des Baugesetzbuchs geregelt. Eine

Zusammenfassung aller Beteiligungsvorschriften in Plan- und Zulassungsverfahren befindet sich im ARGUS Leitfaden

Bürgerbeteiligung 2003.
11 Ein Beispiel: die Gemeindevertretung kann mit ihrer Mehrheit beschließen, dass ein Bürgerentscheid eingeleitet wird (§

20 Absatz 6 der Brandenburgischen Gemeindeordnung).
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3.3 Zweipoligkeit

Es gibt eine Reihe weiterer Systematiken, deren Gemeinsamkeit im dichotomischen Aufbau liegt. So

kann die repräsentativ-demokratische Partizipation von der direkt-demokratischen Partizipation

unterschieden werden (Detjen 2000: 49). Zur ersten Gruppe zählen Beteiligungsrechte, die sich mit der

Wahl von Personen befassen, welche im Namen des Gemeindevolkes, aber ohne dessen bindenden

Auftrag, verbindliche Entscheidungen zu treffen befugt sind. Dieses Recht ist zum Beispiel die Wahl

der Gemeindevertretung nach § 33 Brandenburgische Gemeindeordnung. Zur zweiten Gruppe zählen

Mitwirkungsrechte an Sachentscheidungen. Dabei ist eine die verbindliche Entscheidung implizierende

Wirkung, wie der Bürgerentscheid, von einer lediglich beratenden oder informierenden Mitwirkung zu

differenzieren. Zu letzterer gehören beispielsweise die Anhörung, der Einwohnerantrag, die

Einwohnerversammlung und Anregungen oder Beschwerden. Eine weitere Perspektive wird eröffnet,

in dem die Öffentlichkeitspartizipation von der Betroffenenpartizipation abgegrenzt wird. Bei der

Öffentlichkeitspartizipation können alle Personen, ob Einwohner oder Bürger, teilnehmen. Die zweite

Unterscheidung der Betroffenenpartizipation kann dagegen nur von denjenigen wahrgenommen werden,

die von der betreffenden Angelegenheit besonders berührt sind. Während zur ersten Gruppe fast alle

Beteiligungsformen zählen – angefangen bei den Wahlen über Bürgerbegehren, Bürgerentscheide,

Einwohneranträge und Einwohnerversammlungen bis hin zu Anre-gungen und Beschwerden – bezieht

sich die zweite Gruppe lediglich auf  das gesetzlich festgelegte Mitwirkungsrecht an den von der

Gemeinde zu treffenden Sachentscheidungen, die den persönlichen Bereich des Einzelnen tangieren

(Detjen 2000: 49). Im Kern dieser Beteiligungsform steht die Betroffenenanhörung, die demjenigen

gewährt werden muss, in dessen Rechte durch einen Verwaltungsakt eingegriffen wird. Diese Anhörung

leitet sich entsprechend aus dem Rechtsstaatsprinzip und nicht aus dem Demokrtieprinzip ab (Hender

1995: 321 f).
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3.4 Impulsgebung und Demokratiegehalt

Wird die Frage gestellt, von wem die Initiative zur Anwendung einer Beteiligungsform ausgeht, gelangt

man zur fünften Systematik. Die Initiative kann entweder bei der Gemeindevertretung oder bei der

Bürgerschaft und Einwohnerschaft liegen. Die Gemeindevertretung kommt als Initiator bei

Bürgerentscheiden und Bürgerbefragungen, der Berufung nichtgewählter Personen in die

Vertretungsausschüsse und bei der Zulassung der Einwohnerfragestunde und der Anhörung in Betracht.

Alle anderen Beteiligungsformen nehmen ihren Anfang bei Bürgern, Einwohnern oder anderen

Personen.

Es ist auch möglich, die Beteiligungsformen danach zu unterscheiden, ob die Bürger als Ideengeber

oder als Gesetzgeber tätig werden können (Naßmacher 1998: 63). Mit Ausnahme des Bürgerentscheids

und des ihn einleitenden Bürgerbegehrens zählen in dieser Systematik alle Beteiligungsformen zur

ersten Kategorie, der Ideengebung durch den Bürger.

Beteiligungsformen können auch danach systematisiert werden, ob sie echte Formen unmittelbarer

Demokratie oder unechte Formen mittelbarer Demokratie sind. Dabei umfasst der Begriff  unmittelbare

Demokratie in einem weiteren Sinne nicht nur die Abstimmungen der Bürgerschaft über Sachfragen,

sondern auch unmittelbare Personalentscheidungen. Denn in Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz wird

zwischen unmittelbaren Entscheidungen des Volkes in Wahlen und Abstimmungen und mittelbaren

Entscheidungen des Volkes durch besondere Organe unterschieden. Zu den echten Formen

unmittelbarer Demokratie zählen nur verbindliche Personal- und Sachentscheidungen durch das

Gemeindevolk (Detjen 2000: 51). Es handelt sich hierbei zum Beispiel um den Bürgerentscheid und die

Wahl sowie Abwahl des Bürgermeisters. Den unechten Formen werden unverbindliche Anregungen,

Initiativen oder sonstige Mitwirkungen der Bürger oder Einwohner an der Vorbereitung von

Entscheidungen, die andere Gemeindeorgane dann in eigener Verantwortung treffen, zugerechnet.

Hierunter fallen der Einwohnerantrag, die Einwohnerversammlung sowie Anregungen und Beschwerden.
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3.5 Thematik und Aktionsradius

Werden die Beteiligungsformen danach unterschieden, ob sie thematisch begrenzt sind oder nicht und

wird die Beschränkung der Gegenstände auf  die Angelegenheiten der Gemeinde noch nicht als

thematische Begrenzung betrachtet, sondern als in der Natur der Sache liegend, so ergibt sich ebenfalls

eine klare Zweiteilung. Thematisch begrenzt sind das Bürgerbegehren und der Bürgerentscheid. Ein

ausführlicher Katalog ausgeschlossener Gegenstände beschränkt die Anwendung von Bürgerbegehren

und Bürgerentscheid im § 20 der Brandenburgischen Gemeindeordnung. Alle anderen Beteiligungformen

sind thematisch nicht begrenzt. Auch Wahlen sind von dieser Systematik ausgeschlossen, da sie die

Personwahl und nicht eine Sachbestimmung zum Gegenstand haben. Eine weitere Systematik kann

danach getroffen werden, ob die Beteiligung Informationsrechte, Initiativrechte oder

Entscheidungsrechte impliziert. Informationsrechte dienen der Anhörung und Unterrichtung. Typisch

hierfür ist die Einwohnerversammlung. Initiativrechte sind Anregungen, Beschwerden und Anträge.

Dieses Recht ist beispielsweise dem Bürgerbegehren zuzuordnen. Die Beteiligungsrechte können auch

je nach Reichweite der Beteiligung in folgende vier Kategorien eingeteilt werden: Bürgerinformation,

Mitwirkung am Willensbildungs- und Entscheidungsprozess, Entscheidung durch die Bürgerschaft

und Aktivierung gemeindlicher Organe. Dabei ist die Bürgerinformation unabdingbar für die

Meinungsbildung der Bürger, die wiederum Voraussetzung für die Mitwirkung an Willensbildungs-

und Entscheidungsprozessen ist. Die Gemeinde sollte umfassend für Informationen sorgen, wenn sie

die Bürger für kommunale Politik interessieren und am Gemeindeleben teilhaben lassen will (Detjen

2000: 53). Instrumente dieser Bürgerinformationsvermittlung können zum Beispiel die Öffentlichkeit

von Gemeindevertretungssitzungen sein, die Pflicht zur Unterrichtung der Gemeindeeinwohner in der

Einwohnerversammlung oder die Einwohnerfragestunde.

Die Mitwirkung am Willensbildungs- und Entscheidungsprozess ist zwar eine relativ schwache Form

der Beeinflussung des gemeindlichen Handelns. Dennoch ist ihre Bedeutung nicht zu unterschätzen,

weil davon ausgegangen werden kann, dass die Gemeinde sachgerechte und von den Betroffenen

akzeptierte Entscheidungen treffen will und hierzu einen erheblichen Informationsbedarf  hat (Gabriel

1989: 131). Zu dieser Beteiligungsform gehören klassisch die Anhörung von Einwohnern,

Sachverständigen, die Berufung anderer Personen in die Ausschüsse und auch die Bürgerbefragung.

Daneben gibt es eine Reihe von neueren Beteiligungsmethoden, die auch unter diese Kategorie fallen:

Zukunftswerkstätten, Perspektivenwerkstätten oder die Möglichkeit zur onlinefähigen Beteiligung.
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Nach der systematischen Darstellung von Partizipationsmöglichkeiten folgt nun im nächsten Kapitel

eine tiefer greifende Darstellung einzelner Instrumente, mit dem inhaltlichen Hauptaugenmerk auf

klassische konventionelle, also formelle Beteiligungsformen.
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4 Konventionelle Beteiliungsformen

4.1 Fundament: Information

Vor der eigentlichen Bürgerbeteiligung steht die umfangreiche und frühzeitige Unterrichtung der

Gemeindebevölkerung. Dabei sollte sich die Bekanntmachung von Information nicht nur einseitig auf

Gebiete beziehen, bei denen die Unterrichtungspflicht vorgeschrieben ist, wie zum Beispiel im § 3

Baugesetzbuch. Sie sollte alle Themenbereiche umfassen, die für den Gemeindeeinwohner von Interesse

sind. Entsprechend dem Verständnis lokaler Demokratie, wären dies alle Selbstverwaltungsaufgaben.

Nun hat die Brandenburgische Gemeindeordnung mit der Formulierung im § 16 den Umfang der

Unterrichtungspflicht festgelegt und schlägt vor, dass die Gemeindevertretung, durch den Bürgermeister,

die Einwohner über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Gemeinde unterrichtet. Der § 16 der

Brandenburgischen Gemeindeordnung hält weiterhin fest, dass die Mitwirkung der Einwohner an der

Lösung kommunaler Aufgaben gefördert werden soll. Darüber hinaus wird im zweiten Absatz normiert,

dass bei wichtigen Planungen und Vorhaben der Gemeinde, die das wirtschaftliche, soziale und kulturelle

Wohl der Einwohner nachhaltig berühren, die Einwohner möglichst frühzeitig zu unterrichten sind

und ihnen Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden soll. Damit ist der offizielle Rahmen der

Unterrichtungspflicht abgesteckt. Hierbei handelt es sich jedoch um eine objektive Rechtspflicht, sie

begründet keinen subjektiven Anspruch einzelner Einwohner (Knemeyer 1995: 88).

Das Ziel kommunaler Öffentlichkeitsarbeit sollte aber sein, durch umfassende Information bei den

Bürgern um Verständnis zu werben, Vorurteile abzubauen und ihnen Ansatzpunkte aufzuzeigen, sich

mit ihrer Kommune zu identifizieren. Das Bundesverwaltungsgericht hat ausdrücklich dokumentiert,

dass der Sinn der Öffentlichkeitsarbeit darin besteht, „den Bürger nicht auf  die Rolle des bloßen

Zuschauen zu beschränken, sondern ihn an den von der Gemeinde zu treffenden Entscheidungen im

Rahmen des Möglichen zu beteiligen“ (BVerwGE 82, 76 ff, 81).

Ist das Fundament in Form einer umfassenden Bürgerinformation gegossen, können schließlich auch

die einzelnen konventionellen Beteiligungsformen darauf  aufgebaut werden.
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4.2 Wahlen

Nach den Bestimmungen des Artikel 28, Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes muss das Volk in den

Ländern, Kreisen und Gemeinden eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien,

gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. Die wichtigste Form der aktiven Beteiligung an der

politischen Willensbildung auf  Gemeindeebene bildet damit die Wahl der Gemeindevertretung und

des Bürgermeisters. Über ihr Wahlrecht (Teilhabe) und dessen Wahrnehmung (Teilnahme) beteiligen

sich Bürger eines politischen Systems, hier einer kommunalen Gebietskörperschaft, an den personellen

und sachlichen Entscheidungen über den engen Kreis der Eliten hinaus (Wehling 1989: 110 ff). Politische

Partizipation in Gestalt von bürgerschaftlicher Teilhabe und Teilnahme verkörpert das demokratische

Prinzip schlechthin, wonach die öffentliche Gewalt „nicht in der Hand eines einzelnen, einer Gruppe,

einer oder mehrerer Parteien oder sonstiger Verbände, eines Standes, Berufs, einer Klasse,

Religionsgemeinschaft, Nationalität oder Rasse, sondern beim Gesamtvolk liegen soll“ (Seifert/Hömig

2003: Erläuterung 3 zu Art. 20 Abs. 1 GG).

 

Abbildung 6: Wählen gehen

Aber nicht jeder kann sich an der Wahl beteiligen. An die Eigenschaft, Einwohner oder Bürger zu sein,

sind verschiedene Rechtsfolgen geknüpft. Wahlberechtigt, das heißt Inhaber des aktiven Wahlrechts,

sind die Bürger der jeweiligen Gemeinde. Das bedeutet, alle Deutschen im Sinne von Artikel 116 Absatz

1 des Grundgesetzes sowie alle EU-Ausländer nach Vollendung eines jeweils festgelegten Lebensjahres

und einer Wohnsitzdauer in der Gemeinde von mindestens drei Monaten.

Die Wochen und Monate vor einer Kommunalwahl bieten eine einzigartige Gelegenheit den Bürger

für politische Anliegen zu mobilisieren. In dieser Zeit werden die zentralen politischen Zielvorstellungen
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formuliert, die von den gewählten Vertretern in den Folgejahren umgesetzt werden sollen. Die Beteiligung

an politischen Wahlen ist eine bloße Obliegenheit. Es gibt keine Wahlpflicht, sondern das Recht zur

Wahlenthaltung. Der Bürger hat freilich die Konsequenzen von Wahlenthaltung gegen sich gelten zu

lassen. Das Verfahren im Vorfeld und bei der Durchführung der eigentlichen Wahl ist detailliert im

Brandenburgischen Kommunalwahlgesetz geregelt. Diese Vorschriften betreffen unter anderem die

Wahlorgane, Wahlkreise und Wahlbezirke, Wahlverzeichnisse, Wahlbekanntmachung, Neuwahl,

Unmittelbare Wahl und das Wahlsystem. Bei der Ausgestaltung und Festlegung des Wahlsystems bestehen

unter den Bundesländern große Unterschiede, da durch den in Art. 28, Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes

festgehaltenen Spielraumes komplizierte Mischsysteme entstanden sind.

Im § 5 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes ist im Absatz 1 geregelt, dass die Vertreter nach

den Grundsätzen einer mit der Personenwahl verbundenen Verhältniswahl gewählt werden. Das

bedeutet, dass die Sitzverteilung im Verhältnis der für die Wahlvorschläge angegebenen Stimmen erfolgt

(Burgi 2006: 132). Besonders wichtig ist der Grundsatz der Gleichheit der Wahl. Er ist in strenger,

formalisierter Weise zu handhaben. Daraus folgt, dass Differenzierungen innerhalb der Wahlberechtigten

oder der wählbaren Personen, eines zwingenden Grundes bedürfen (Burgi 2006: 133). Eine

Chancengleichheit bei der Wahl bedeutet insbesondere, dass grundsätzlich jeder Wähler die gleiche

Stimmenanzahl hat und jede Stimme bei der Umsetzung der Stimmen in der Zuteilung von Sitzen

berücksichtigt wird. Die 5-Prozent-Klausel als Sperrklausel ist davon aber eine rechtfertigungsfähige

Ausnahme (BVerfGE 47, 253 [277 ff], bestätigt durch BVerfG, DVBl. 2003, 929).

Die Sperrklausel vermeidet eine Aufspaltung der Gemeindevertretung in viele kleine Gruppen, welche

die Bildung einer stabilen Mehrheit erschweren oder verhindern könnte.  Mit der Einführung der

Direktwahl von Gemeindevertretern scheint auch die Einführung einer Abwahl durch die Bürgerschaft

konsequent. So kann nach § 81 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz der Bürgermeister von den

wahlberechtigten Personen der Gemeinde durch Bürgerentscheid vor Ablauf  seiner Amtszeit abberufen

werden. Er ist abberufen, wenn eine Mehrheit der abstimmenden Personen, mindestens jedoch ein

Viertel der wahlberechtigten Personen, für die Abberufung des Amtsinhabers stimmt.
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4.2.1 Direktwahl: Pro und Contra

Der direkt gewählte Bürgermeister hat vor allem unter Steuerungs- und Managementaspekten dadurch

bestehenden Charme, dass er als starker Politik- und Verwaltungschef  und exekutiver Führer die

institutionellen Voraussetzungen in sich vereinigt, um das kommunale Schiff  in schwierigen

kommunalfinanziellen und –ökonomischen Gewässern handlungs- und steuerungsfähig zu halten

(Wollmann 1998: 45). Auf  der anderen Seite sind auch demokratietheoretische Gründe für die Direktwahl

des Bürgermeisters verbreitet. Die Gesetzesberatungen vor 1993 ließen erkennen, dass die Entscheidung

für die Direktwahl durchaus vom basisdemokratischen Wunsch bestimmt waren (Wollmann 1998: 45).

Dadurch sollte die Auswahl des kommunalen Politik- und Verwaltungschefs, als wichtigste

Personalentscheidung der Kommunalpolitik, direktdemokratisch verankert werden. In der Möglichkeit

einer direktdemokratischen Wahl sieht Michael Deubert ein Mittel gegen die Politik- oder

Parteienverdrossenheit. Er begründet es damit, dass der Gemeindebürger aktiviert und gleichzeitig der

Einfluss der politischen Parteien geschwächt wird. In einem offenen Wettbewerb, mit einer besseren

Kandidatenauslese hinsichtlich der Qualität der Bewerber, ist auch die Sicherheit über die Person des

Bürgermeisters bestimmbarer (Deubert 1995: 330 ff, 333).

Umgekehrt könnte die Formulierung auch heißen: indirekte Wahlen führen zu Kungeleien. Damit ist

gemeint, dass notwendige Absprachen und Kompromisse oft mit Kungelei und Streben nach

Parteienherrschaft in Verbindung gebracht werden (SGK 2006). Niemand verkennt die Probleme, die

sich aus dem Streben nach politischer Herrschaft oder zumindest einer Beteiligung an der Macht durch

Parteien ergibt. Aber dafür bieten indessen nicht nur indirekte Wahlen Möglichkeiten. Absprachen

kann es ebenso vor direkten Wahlen geben, indem es Einigungen über Kandidaturen oder Abstimmungen

vor Stichwahlen gibt (SGK 2006).

Dem Modell einer dauerhaften Anbindung an die Vertretung steht ein mit sehr viel mehr Machtfülle

ausgestatteter Landrat im Modell der Direktwahl gegenüber. Genau diesen Gedanken nimmt die

Novellierung der Kommunalverfassung auf.12 Die Novellierung der Kommunalverfassung sieht ab dem

01.01. 2010 die Direktwahl des Landrats vor. Damit wird ein weiteres Element der Bürgerbeteiligung

eingeführt.

12 Der Entwurf  für die neue Kommunalverfassung wurde am 28.08.2007 vom Kabinett verabschiedet und im Landtag

eingereicht. Nach Anhörungen und zwei Lesungen soll das Gesetz im Dezember 2007 verabschiedet werden und zum

01.01.2008 in Kraft treten. Die neue Kommunalverfassung fasst die voneinander getrennten Gemeinde-, Amts- und

Landkreisordnungen zusammen.
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Wegen der besonderen Bedeutung wurden die grundlegenden, für eine Übergangszeit geltenden

Regelungen im Artikel 2 der Kommunalverfassung Brandenburg zusammengefasst. Der Landrat hat in

seiner Funktion als Hauptverwaltungsbeamter und oberster Repräsentant seines Landkreises wesentliche,

die Bevölkerung in dem Landkreis unmittelbar betreffende Aufgaben wahrzunehmen (§ 50 Absatz 1

Landkreisordnung Brandenburg). Die direkte Wahl durch die Bürger trägt dazu bei, die Akzeptanz des

Landrates und der Kreisverwaltung insgesamt zu erhöhen. So könnte eine bessere Verbindung zwischen

Verwaltung und Bürger entstehen (Kommunalrechtsreformgesetz 2007: 315). Darin schließt sich auch

die Erwartung ein, dass ein unmittelbar gewählter Landrat ein besonderes Gewicht auf  ein bürgernahes

und bürgerfreundliches Verwaltungshandeln legen wird.

Der direkt gewählte Landrat wird gegenüber den Mehrheitsverhältnissen im Kreistag unabhängiger.

Durch die Direktwahl und die unterschiedlichen Wahlperioden wird das System der Gewaltenteilung

im Kreistag ausbalanciert (Kommunalrechtsreformgesetz 2007: 315). Die Besorgnis, dass eine

möglicherweise geringe Wahlbeteiligung die genannten Vorteile kompensiert, wird durch das

Mindestquorum in § 72, Absatz 2 Satz 1 und 4 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz (neue Fassung)

ausgeräumt. Danach muss die Mehrheit, die den Landrat gewählt hat, mindestens 15 Prozent der

Wahlberechtigten umfassen. Nehmen die Bürger des Landkreises die ihnen gewährten Rechte nicht in

ausreichendem Umfang war, geht das Wahlrecht gemäß § 72, Absatz 2 Satz 5 Brandenburgisches

Kommunalwahlgesetz (neue Fassung) auf  den Landkreis über.13

Die nächsten Wahltermine für die kommunalen Vertretungskörperschaften in Brandenburg stehen bereits

fest. Vom 15.09.2008 bis 15.12.2008 werden der Kreistag und die Gemeindevertretungen, mit Ausnahme

des Bürgermeisters gewählt (Landeswahlleiter Brandenburg 2007).14

13 Ein Auszug aus der Synopse verdeutlicht die Veränderungen und ist in der Anlage 1 abgebildet.
14 Die Wahl des Bürgermeisters findet im 8-jährigen Turnus statt und ist abhängig von der Amtsperiode sowie dem

eventuell vorzeitigen Beenden des Beamtenverhältnisses des Vorgängers (§ 74 Absatz 1 Brandenburgisches Kommunal-

wahlgesetz).
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4.3 Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

Ein weiteres Referendum auf  der Gemeindeebene ist das Bürgerbegehren. Mit ihm kann nur die

Bürgerschaft einer Gemeinde schriftlich beantragen, dass sie anstelle der Gemeindevertretung über

eine Angelegenheit der Gemeinde selbst entscheiden wollen (§ 20 Absatz 1 Brandenburgische

Gemeindeordnung). Diese Entscheidung ist dann der Bürgerentscheid. Der Bürger besitzt damit das

Recht, Gemeindeangelegenheiten auch zwischen den Wahlen in Bürgerbegehren aufzugreifen und über

diese abschließend zu befinden. Die Bürger bestimmen demnach selbst, welche Angelegenheiten sie

aus dem Bereich der Selbstverwaltungsaufgaben als Inhalt für ihr Bürgerbegehren nutzen. Doch der

Themenkreis von möglichen Bürgerbegehren wird durch einen Negativkatalog eingeschränkt (§ 20

Absatz 3 Brandenburgische Gemeindeordnung). Die Schwerpunkte der alleinigen Verant-wortung der

Gemeindevertreter liegen vor allem im Bereich der Finanz-, Haushalts- und Personalverwaltung.

Die Gemeindevertretung kann jedoch laut § 20 Absatz 6 der Brandenburgischen Gemeindeordnung

mit der Mehrheit ihrer Mitglieder ebenfalls einen Bürgerentscheid herbeiführen. Dabei delegiert das

direkt gewählte Kollegialorgan eine einzelne Entscheidung zurück auf  den Souverän, den Bürger. Dieses

Vorgehen soll aber nicht dazu führen, dass die Gemeindevertretung sich bei unpopulären Maßnahmen

aus der Verantwortung stiehlt (Knemeyer 1995: 102), denn dieses Referendum ist auf  folgende

Thematiken begrenzt: der Zusammenschluss der Gemeinde mit einer anderen Gemeinde gemäß § 20

Absatz 6 der Brandenburgischen Gemeindeordnung und die Abberufung des Bürgermeisters nach § 81

Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz.

Bei einer partiellen Verlagerung der Verantwortung auf  den Souverän, sind Demokratie und Rechtsstaat

durch entsprechende Quoren gesichert, denn Entscheidungsverlagerungen sollen nicht dazu führen,

dass nicht-repräsentative Mehrheiten entscheiden. Das bedeutet, das Bürgerbegehren muss von

mindestens 10 vom Hundert der Bürger unterzeichnet sein (§ 20 Absatz 1, Satz 5 Brandenburgische

Gemeindeordnung). Das Erreichen der notwendigen Unterschriftenzahl soll gewährleisten, dass es

sich um ein diskussionswürdiges, potentiell mehrheitsfähiges Anliegen der Initiatoren handelt. Das

Quorum kann damit verhindern, dass das Instrument des Bürgerbegehrens von kleinen Minderheiten

dazu benutzt wird, Partikularinteressen durch engagierte Bürger durchzusetzen, um somit die

Kommunalpolitik einseitig zu beeinflussen.

Andererseits soll der partizipationsfördernde Zweck des Bürgerbegehrens nicht durch ein zu hohes

Quorum einen Verhinderungs- und Abschreckungseffekt erzeugen.
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Die gesetzlichen Regelungen des Bürgerbegehrens und Bürgerentscheids enthalten darüber hinaus

besondere Verfahrensvoraussetzungen (§ 20 Brandenburgische Gemeindeordnung). Beginnend mit einer

klaren Antragsformulierung, gezielt auf  ein Ja oder Nein, weiterhin dem Erfordernis einer Begründung

und vor allem einer Darlegung der entsprechenden Kostendeckung im Rahmen des Gemeindehaushalts.

Sinn dieser Vorschrift ist, dass die Bürger in der Kenntnis der politischen Absichten und der finanziellen

Folgen ihre Entscheidung treffen. Allerdings besteht für die Initiatoren eines Bürgerbegehrens in der

Unterbreitung eines Deckungsvorschlages eine hohe Hürde, da sie in der Regel mit der

Haushaltswirtschaft ihrer Gemeinde nicht vertraut sind (Hager: 112 f). Es bedarf  also vorab einer

ausführlichen Darlegung der aktuellen Haushaltssituation. Zudem ist auch die Nennung von Vertretern

vorgesehen, die berechtigt sind, für Bürgerbegehren und Bürgerentscheid im Verfahren zu handeln

und die auch zum Zwecke der Auskunft und Unterrichtung von der Gemeindevertretung herangezogen

werden können (Burgi 2006: 142).

In jedem Einzelfall muss die Gemeindevertretung über die Zulassung eines Bürgerbegehrens entscheiden

(§ 20 Absatz 2 Brandenburgische Gemeindeordnung). Nach der Zulassung eines Bürgerbegehrens geht

die Entscheidungszuständigkeit und auch die Entscheidungsverantwortung auf  die Gesamtheit der

Gemeindebürger über. Doch bevor es zu einer Entscheidung kommt, muss die objektive Unterrichtung

der Bürger über alle innerhalb der Gemeindeorgane vertretenen Auffassungen erfolgen, damit eine

sachgerechte Willensbildung gewährleistet wird (Detjen 2000: 99).

Dieses Unterrichtungsgebot hat einen hohen Stellenwert, denn es bedarf  einer objektiven Präsentation

aller Meinungen und damit auch der Gegenmeinungen. Die Frage ist in dem Sinne entschieden, in dem

sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit mindestens 25

vom Hundert der Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein

beantwortet. Ist die erforderliche Bürgermehrheit nicht erreicht worden, hat die Gemeindevertretung

die Angelegenheit zu entscheiden, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist (§ 20 Absatz 4

Brandenburgische Gemeindeordnung). Eine Besonderheit liegt vor, wenn sich das Bürgerbegehren

gegen einen Beschluss der Gemeindevertretung oder des Hauptausschusses wendet. Ist dies der Fall,

muss das Bürgerbegehren innerhalb sechs Wochen nach der öffentlichen Bekanntgabe des Beschlusses

vollständig eingereicht sein (§ 20 Absatz 1 Brandenburgische Gemeindeordnung).15

15Zur Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerbescheid hat der Kommunale Demokraktie E.V. ein Merkblatt

herausgegeben, was Bürger und Gemeindevertretung, Anhaltspunkte zur Vollständigkeit und anschließender

Entscheidungsfindung geben kann. Nachzulesen auf  www.mehr-demokratie.de
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An dieser Stelle erfolgt dazu ein Ausblick zur Novellierung der Kommunalverfassung. In dem Entwurf

sind die Änderungen für Bürgerbegehren und Bürgerentscheid (§ 20 der Brandenburgischen

Gemeindeordnung) im Artikel 1, § 15 der Kommunalverfassung (neue Fassung) umgesetzt. Die

Änderungen sind überwiegend inhaltlicher Natur, die vor allem zur Systematisierung und Präzisierung

der Regelungen dienen. Der Absatz 1 Satz 1 des § 15 wurde um die Formulierung

„Gemeindeangelegenheit, die in der Entscheidungsfähigkeit der Gemeindevertretung oder des

Hauptausschusses liegt“ ergänzt. Diese soll eine größere Anwenderfreundlichkeit bereithalten. Sie enthält

zudem eine systematische Erwägung, dass aus einem Ausschlusskriterium (Bestandteil des

Negativkatalogs) ein Tatbestandsmerkmal wurde (Kommunalrechtsreformgesetz 2007: 59). Im weiteren

Verlauf  des Entwurfs zum Absatz 1 wird klar gestellt, dass ein Bürgerbegehren nur Beschlüsse des im

Rahmen der Verbandskompetenz der Gemeinde handelnden zuständigen Organs kassieren oder an

deren Beschlüssen fassen kann (Kommunalrechtsreformgesetz 2007: 59). Zugleich möchte der

Gesetzgeber damit klarstellen, dass ersetzende oder kassierende Bürgerentscheide über Angelegenheiten

der sonstigen beschließenden Ausschüsse nicht zulässig sind. Auch Angelegenheiten des Ortsbeirates

unterliegen nicht der Entscheidungsfähigkeit der Gemeindevertretung oder des Hauptausschusses und

sind damit einem Bürgerentscheid auf  Gemeindeebene nicht zugänglich (Kommunalrechtsreformgesetz

2007: 59).

Im Absatz 2 des § 14 des Novellierungsentwurfs möchte der Gesetzgeber anordnen, dass ein zulässiges

Bürgerbegehren eine Sperrwirkung entfaltet. Nach der Entscheidung der Gemeindevertretung über

die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens sind die Gemeindeorgane gehindert, vollendete Tatsachen zu

schaffen und damit dem noch durchzuführenden Bürgerentscheid die tatsächliche Grundlage zu

entziehen. Diese Neuerung wird vor allem durch den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts

Brandenburg vom 01.11.2002, AZ 1 B 209/02 untermauert. 16

4.3.1 Zweck des Bürgerentscheids

Je nach Intention lassen sich die Begehren in drei Gruppen einteilen (nach Detjen 2000: 99). Die erste

Gruppe wird geprägt von den Initiatoren, welche eine kommunale Angelegenheit auf  die

kommunalpolitische Tagesordnung setzen wollen, auch initiierendes Begehren genannt. Beim

kassatorischen Begehren streben die Initiatoren an, einen von der Gemeindevertretung bereits gefassten

Beschluss anzugreifen und aufzuheben. Die Gemeinsamkeit der Initiatoren in der dritten Gruppe liegt

darin, dass sie einen von der Gemeindevertretung vorbereitenden Beschluss verhindern möchten: kurz

präventives Begehren genannt.
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16Ein Auszug aus der Synopse verdeutlicht die Veränderung und ist in der Anlage 2 abgebildet.




